
1. Baugebiet

A. Rechtsqrundlagen

§§ 1 - 3 der VO Uber die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie
Uber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung)
vom 19,1.1965 (BGB1.1.5. 21).

Der r,äumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist:
Allgemeines Wohn gebiet gem~ß § 4 der BauNVO.

Die Festsetzungen von Art und Begrenzung der Baugebiete erfolgt
durch Eintragung im Bebauungsplan.

§§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960
(BGB1.1.S. 341) (SBauG).

§§ 1 - 23 der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grund
stucke (Baunutzungsvero~dnung)vom 26.6.1962 (BGB1.1.5. 429)
(BauNVO) i.d.F. vom 26.11.1968 (BGB1.1.5. 1238).
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2.

Schriftliche Festsetzungen (gem~ß §9 (1) BBauG)

§ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur DurchfUhrung den
BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges.Bl.5. 108).

5. §§ 3 Abs. 1, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1,2 der ,La"ldu!>0,,0.4~I'CÜ7Y'!F
fUr Baden-WU~ttemberg i.d.F. vom 20.6.1972 (Ges.81.S. 352)
(LBO). ,

3.

1,1

B. Festsetzungen

4.

zum Bebauungsplan "Bettelh~usle" in der Gemeinde Walzbachtal
(Ortsteil JÖhlingen).

2. Ausnohmen

Soweit in § 4 BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2.1 § 4 Allgemeines Wohngebiet

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.
(2) Zulässig sind:

Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
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3. Nebenanlagen

3.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Bau/WO sind auf den nicht
uberbaubaren GrundstUcksflächen zulässig. Bauliche Anlagen gemäi
§ 2 Abs. 2 der LBO sind jedoch nur auf den im Bebauungsplan aus·
gewiesenen Flächen (Ga) zulässig.

Ir.

4. Allgemeines

4.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Fest
setzung der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl und
der Zahl der Yallgeschasse.

5. Zulässiges ~1aß der baulichen Nutzung

5.1 Die Festsetzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Yallge
schosse erfolgt durch Eintragung im Bebauungsplan.

5.2 Bei den geplanten Gebäuden (1 Yollgeschoß zuzUgl. anrechenbores,
ausgebautes Untergeschoß) darf auf der Bergseite nur 1 Geschoß
aus dem Gelände hervortreten.

5.3 Von der Zahl der Yollgeschosse kann eine Ausnahme gemäß § 17
Abs. 5 BauNYO nicht zugelassen werden.

111. Bauweise und Uberbaubare Grundstucksfläche------------------------------------------
6. Bauweise

6.1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

6.2 Soweit im Bebauungsrlan Einzelhäuser bzw. Doppelhäuser einge
tragen sind, gilt diese Eintragung ols Festsetzung gemäß
§ 22 Abs. 2 Satz 2 der BauNVO.

6.3 FUr die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sind die
Eintragungen im Bebauungsplan maßgebend.

6.4 Altbauten mit Steildnch können, wie im Bebauungsplan er
sichtlich, aufgestockt werden.

7. Uberbaubare Grundstucksfläche

7.1 Die Festsetzungen von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien und
Baugrenzen erfolgt durch Eintragung im Bebouungsplan. Desgleiche
Grundflächenzahl - Geschoßflächenzahl und die Zahl der Vollge
schosse.
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8. Grenz- und Gebäudeabstand

8.1 Der seitliche Grenz- und Fensterabstand der Gebäude von den
Nachbar~renzen richtet sich nach den §§ 7 und 8 der LBO,
soweit nicht im Bebauungsplan ein gröBerer Abstand festge
legt ist.

~~~g=~!~!!~~fl

Gestaltung der Bauten

Die Gebäudelängsseite soll in der Regel mindestens 11,0 m
betragen.

Die Gesamthöhe der geplanten zweigeschossigen Gebäude, ge~

messen von der Erdgeschoßfußbodenoberkante bis Schnittpunkt
Außenkante Gebäudewand, Unterkante Sparren, darf 6,00 m
und bis zum First 9,00 mals Höchstgrenze betragen.

Die Gesamthöhe der geplanten Gebäude (1 Vollgeschoß zuzUgl.
anrechenbares, ausgebautes Untergeschoß) gemessen bergseitig
von der ErdgeschoßfuDbodenoberkante bis Schnittpunkt Außen
kante Gebäudewand, Unterkante Sparren, darf 3,20 m und bis
zum First 6,20 mals Höchstgrenze betragen.

, <
IV.

9.

9.1

9.2

U
9.3

9.4 Die FOK-Höhe ist fUr jedes Gebäude im Längs- und Querprofil,
bezogen auf NN festgesetzt.
Fixpunkt und Lage der Profile.

9.5 Der Kniestock beträgt höchstens 0,50 m.

9.7 Bei Hauptgebäuden mit flochgeneigtem Dach ist der Einbau von
Einzelwohnräumen in den Dochräumen gestattet.•

9.6 Mit dem Bauantrag sind Längs- und Querschnitte des Baugrund
stuckes bezogen auf NN-Höhen vorzulegen.
Bei schwierigem Gelönde kann das Anbringen eines Gebäude
profils verlangt werden •

9.8 Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht gestattet.

9.9 MUlltonnen mUssen in den dafUr zu erstellenden MUllboxen unter
gebracht werden.

9.10 FUr die Dachdeckung ist dunkles, nicht glänzendes Material
zu verwenden.

9.11 Stromversorgung erfolgt im gesamten Baugebiet durch Erdkabel.

j
,



.t

10.

10.1

10.2
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Garagen

Garagen dUrfen mit den jeweiligen baulichen Festsetzungen auf
den im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen oder als Anbau
on dos Hauptgebäude bzw. innerhalb des Hauptgebäudes erstellt
werden.

Oie Tiefe des Garagenvorplatzes beträgt 5,50 m.

11. Einfriedigungen

•
11. 1 Als Einfriedigung der GrundstUcke an öffentlichen Straßen

und Plätzen sind gestattet:
Sockel bis 0,30 m Höhe mit Heckenhinterpflanzung
Holzzäune (Lattenzäune) mit Heckenhinterpflanzung
Drohtgeflecht im Rahmen aus Rohren oder Winkeleisen mit
Heckenhinterpflanzung.

Empfohlen werden Buschwerk und Rasen nach den Straßenseiten
hin. Die Einfriedigung zwischen den GrundstUcken soll im
allgemeinen mit Buschgruppen, evtl. in Verbindung mit einem
niederen Maschendrahtzaun erfolgen.
Die Errichtung von Mauern Uber 1,00 m hoch zwischen den
GrundstUcken ist unzulässig.

11.2 Die Einfriedigungen dUrfen Uber Gehweghinterkante die Gesamt
höhe von 0,80 m nicht Uberschreiten. Sie sind on den Garagen-
vorplätzen bis zu den Garagen zu fUhren. .

11.3 Die von den Straßen aus bergseitig gelegenen Grundstucke
werden zum Abfangen des Geländesprunges im Verhältnis bis
zu 1:1,5 mit dem Ausbau der Erschließungsanlagen abge
böscht •

• 11.4 Die von den Straßen aus bergseitig gelegenen GrundstUcke
mUs sen zum Abfangen des Geländesprunges an der Gehweghinter
kante eine StUtzmauer erhalten, deren Höhe jeweils der Ober
kante des gewachsenen Bodens entspricht. Die Höhe beträgt
mindestens 0,50 m.

11.5 Bei den Gebäuden auf der Tolseite ist der Vorgarten als
GrUnfläche anzulegen.
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12. Grund~tUcksgestaltun9

t
12.1 AnfUllungen und Abtragungen auf dem Grundstuck sind so durchzu

fUhren, daß die gegebenen natUrlichen Gel~ndeverh~ltnisse

möglichst wenig beointr~chtigt werden. Die Gel6ndeverh~ltnisse

der Nachbargrundstucke sind dabei zu berUcksichtigen. Der vor
handene Baumbestand ist auf den nicht Uberbaubaren Grundstucks
toilen zu erholt on bzw. durch Nachpflonzungon zu ersotzon.

12.2 Zur Bundesstraße 293 dUrfen keine Zufahrten und Zugänge ange
legt werden. Die betreffenden GrundstUcke sind tUr- und torlos
zu gestalten., .

i 12.3 Die im Bebauungsplan eingezeichneten Sichtfelder - EinmUndung
der Erschließungsstraße F - H (Wielandstraße) in die B 293
sind von jeder sichtbehindernden Bepflanzung und Nutzung
freizuhalten.


